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Umsetzungsfristen

27. Juni 2021
die neuen SCC traten in Kraft 

 3-monatige „Übergangsfrist“

 Es konnten sowohl die alten 

SCC als auch die neuen SCC

abgeschlossen werden

27. September 

2021
nur die neuen SCC können

abgeschlossen werden

27. Dezember 2022
alte SCC gelten weiterhin als

geeignete Garantien, sofern:

 Verarbeitungsvorgänge 

unverändert, und

 die Übermittlung geeigneten 

Garantien unterliegt (siehe

Schrems II)

7. Juni 2021 
Veröffentlichung der 

neuen SCC im

Amtsblatt der EU

28. Dezember 2022
die alten SCC verlieren ihre

Wirksamkeit

 Alle Altverträge und neuen

Verträge müssen auf den 

neuen SCC beruhen
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Erweiterter Anwendungsbereich

Cloud Provider / 

Auftragsverarbeiter

Subauftragsverarbeiter
Subauftrags-

verarbeiter

Konzernmutter

Konzern-

gesellschaften

C2P SCCs

P2P SCCs

C2C SCCs

P2C SCCs

P2P SCCs

C2P SCCs
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Weitere Neuerungen

 Mehrere Vertragsparteien vorgesehen

 Höherer Detailierungsgrad bzgl. der Einzelheiten der Datenübermittlung(en) (Anhang I.B.)

 C2P und P2P Modul: Nennung der Unterauftragsverarbeiter im Falle der gesonderten 

Genehmigung von Unterauftragsverarbeitern

 Transparenzpflichten 

 C2C Datentransfers: Benennung konkreter Empfänger mit Kontaktdetails 

 Nennung von Empfängerkategorien bei Drittlandtransfers nicht ausreichend

 auf Anfrage ist Kopie der Klauseln zur Verfügung stellen
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Auswahl offener Fragen

Drafting?

 Können Parteien nur 

ein SCC-Dokument 

abschließen, wenn     

mehrere Module 

Anwendung finden?

Haftungsbegrenzung

 Welche zusätzlichen 

vertraglichen 

Vereinbarungen sind 

möglich, z.B. Ausschluss / 

Begrenzung der Haftung im 

Innenverhältnis? 

Erwägungsgrund

 Anwendbarkeit nur, 

wenn Importeur nicht 

der DSGVO unterliegt?

Verhältnis zu Art. 28 DSGVO

Verträgen?

 Entfällt die Wirkung der 

SCC, wenn hinsichtlich der 

Regelungen zu Art. 28 

DSGVO von den SCC

abgewichen wird?
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Datenübermittlungs-
Folgenabschätzung
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Notwendigkeit der Datenübermittlungs-Folgenabschätzung

 EuGH: Schrems II-Urteil vom 16. Juli 2020 

 Standardvertragsklauseln: Durchführung einer Datenübermittlungs-Folgenabschätzung, 

Dokumentation derselben und auf Anfrage Aushändigung an die Aufsichtsbehörde (sog. 

„Transfer Impact Assessment“, Art. 14 (b) – (d) SCCs)

 Europäischer Datenschutzausschuss: Empfehlungen 01/2020 des Europäischen 

Datenschutzausschusses zu Maßnahmen zur Ergänzung von Übermittlungstools
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Empfehlungen des Europäischen Datenschutzausschusses vom 
18. Juni 2021

1. Faktensammlung zu Datentransfers

JA
2. Identifizieren der 

Transferverhikel:

Art. 46 DSGVO?

5. Verfahrenstechnische Schritte

Nein
3. Prüfung, ob Rechtslage/Praxis im Drittland 

der Einhaltung der Garantien entgegensteht,

nicht „der Sache nach gleichwertig“ ist

4. Können zusätzliche Maßnahmen

ergriffen werden?

JA

Keine zusätzlichen Maßnahmen, 

aber
Nein

Nein

JA

6. Regelmäßige

Reevaluierung

Beendigung des Transfers

keine weiteren Schritte

erforderlich

Transfer ohne zusätzliche

Maßnahmen, wenn keine

Anhaltspunkte für 

praktische Anwendung der 

problematischen Gesetze

„Unklar“
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Von der Datenübermittlungs-Folgenabschätzung zu zusätzlichen 
Maßnahmen

S
te

p
1

„Know your transfers“

(Art. 5 (2) DSGVO)

S
te

p
2

Übermittlung in EU 

oder in Land mit 

Angemessenheits-

beschluss?

Beruht die 

Übermittlung auf Art. 

49 DSGVO

Kein weiteres „To Do“

Kein weiteres „To Do“

Nein

Nein

Ja

Ja
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Von der Datenübermittlungs-Folgenabschätzung zu zusätzlichen 
Maßnahmen

S
te

p
3

Vergleich der Ziel-Jurisdiktion mit 

EU-Recht

Vergleich anderer 

Zugriffsgesetze   

Ändern die Besonderheiten 

der Übermittlung etwas am 

Vergleich?

Vergleich der 

Überwachungsgesetze

Wurden beim Vergleich 

„Neins“ identifiziert? 

Vergleich der 

Datenschutzgesetze

Identifizieren des Schutzes durch Charta

Zutreffend auch für [Land]? 

Zutreffend auch für [Land]?

Zutreffend auch für [Land]? 

Identifizieren des Schutzes durch Charta

Identifizieren des Schutzes durch EU 

Datenschutzgesetze 321

1 2 3

1 2 3

321

1 2 3

1 2 3

Keine weiteren To Dos

Ja

Ja

Nein
Nein
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Von der Datenübermittlungs-Folgenabschätzung zu zusätzlichen 
Maßnahmen

S
te

p
4

Sind die zusätzlichen 

mildernden Maßnahmen 

ausreichend?

Identifizieren von 

mildernden zusätzlichen 

Maßnahmen

Generelle zusätzliche mildernde Maßnahmen

Spezifische zusätzliche mildernde Maßnahmen

Beginn/Fortführung der 

Übermittlung

Beendigung der 

Übermittlung

Ja Nein
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Koordinierte Prüfung internationaler Datentransfers 

 Zweck: Breite Durchsetzung der Anforderungen des Schrems II- Urteils

 Adressat: von den teilnehmenden Behörden jeweils ausgewählte Unternehmen

 Beispielsfragen:

 Frage 7: „Wenn Sie solche SDK (= Standardvertragsklauseln) abgeschlossen haben, haben Sie 

dann (mit den Empfängern) eine sorgfältige Bewertung der Rechtsordnung des Drittlandes 

vorgenommen? (…)“

 Frage 8: „Wenn Sie zu dem Schluss gelangt sind, dass der Empfänger tatsächlich die Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen gemäß den SDK garantieren kann: Beschreiben Sie bitte Ihre 

Gründe für diese Schlussfolgerung im Einzelnen und erbringen Sie geeignete Nachweise.“
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Datenschutzrechtliche 
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Datenschutzrechtliche Entwicklungen in den USA

Source:

https://iapp.org/media/pdf/resource_center

/State_Comp_Privacy_Law_Map.pdf
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